
Stellungnahme

In den vergangenen Tagen hat der Luxemburger Finanzminister Luc Frieden eine Reihe von Erklärungen 
abgegeben, welche zu missverständlichen Interpretationen in der Presse geführt haben. Wir möchten daher 
auf diesem Weg klarstellen, was der erkennbare Standpunkt der Luxemburger Regierung ist und was das für 
Ihre Kunden bedeutet.

Was hat der Minister gesagt

Luxemburgs Finanzminister Luc Frieden hat auf eine weltweite Umsetzung des automatischen 
Informationsaustausches in Steuersachen gedrängt und noch einmal Vorwürfe gegen sein Land 
zurückgewiesen.  
„Luxemburg war nicht ein Hafen für Steuerflüchtlinge“, sagte er am Freitag im rbb Inforadio kurz vor 
den Beratungen der Euro-Finanzminister in Dublin. Die Minister wollen auch über den Kampf gegen die 
Steuerflucht sprechen.

„Wir haben dem Informationsaustausch auf Anfrage seit 2009 nach OECD-Standard zugestimmt, also gibt 
es keine Steuerhinterziehung“, sagte Frieden. Wenn nun der internationale Trend in Richtung automatischer 
Informationsaustausch gehe, werde Luxemburg dem aber folgen.

„Daher sagen wir jetzt: Dieser automatische Informationsaustausch muss dann aber auch wirklich globaler 
Standard werden“, unterstrich er. „Ich bin noch erstaunt, dass weder G-20 noch OECD bisher diesen  
Standard international durchgesetzt haben“. In der G-20 sind die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer 
zusammengeschlossen - die OECD umfasst vor allem die Industrieländer.

Klar ist nach Friedens Worten, Luxemburg werde ab 2015 diesem Standard folgen. „Die Bankvertraulichkeit 
wird dadurch nicht angetastet, das Berufsgeheimnis der Banker bleibt bestehen“, argumentierte er. Aber 
die Steuerverwaltungen seines Landes würden Informationen über Zinserträge von EU-Bürgern an das 
Heimatland weitergeben. (Quelle APA/Reuters)

Was wird sich ändern

Ab dem 1. Januar 2015 wird Luxemburg den in der EU Zinsdirektive 2003/48/EC vorgesehenen  
automatischen Informationsaustauch vornehmen.

Dies hat folgende praktische Konsequenzen:
• Für Kunden, die nicht in der EU ansässig sind (die nicht von der 2003er EU Zinsdirektive betroffen sind), 

ändert sich nichts.
• Für Kunden, die in der EU ansässig sind und bereits heute die Option „Automatischer 

Informationsaustausch“ gewählt haben, ändert sich nichts.
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• Für Kunden, die in der EU ansässig sind und die Option „Quellensteuer“ gewählt haben, wird noch bis 
zum 31. Dezember 2014 eine Quellensteuer von 35 % auf Zinserträgen einbehalten. Ab dem 1. Januar 
2015 entfällt dann diese Quellensteuer, und stattdessen findet ein automatischer Informationsaustausch 
mit der lokalen Steuerbehörde des Kunden über Zinserträge statt.

Die EU Zinsdirektive 2003/48/EC behandelt lediglich Zinserträge. Nicht davon betroffen sind reine 
Aktienanlagen oder Fonds, welche maximal 15 % ihrer Anlagen in Zinsprodukte tätigen

Anlagen

• Pressemitteilung der Luxemburger Regierung vom 10.4.2013
• „Frequently asked Questions“ veröffentlicht am 10.4.2013 vom Luxemburger Finanzministerium
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